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Haushaltsplanung der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf für das Jahr 2023

Der Haushaltsausgleich eines jeden Jahres ist von einer Vielzahl von 
Faktoren abhängig. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind auch in die-
sem Jahr die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches auf der 
Einnahmenseite und die Entwicklung der Betriebs- und Personalaus-
gaben auf der Ausgabenseite. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2023 die 
Energiekrise. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Haushalts-
lage durch Unsicherheiten geprägt, nachdem die Jahre davor eine ver-
gleichsweise positive Entwicklung aufwiesen.
Der vorliegende Haushaltsplan ist im Jahr 2023 im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. 
Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan in seiner Sitzung am 
18.04.2023 zu. Im Vergleich zum Vorjahr und mit den im Haushalt 
veranschlagten Ausgaben für die Kreis- und Schulumlage müssen wir 
als Gemeinde zusätzliche Mehrkosten in Höhe von rund 200.000 € an 
den Landkreis leisten. Wir rechnen mit Gesamteinnahmen im Verwal-
tungshaushalt von rund 7,6 Mio. €, davon rund 3,2 Mio. € an Steu-
ereinnahmen, Einnahmen aus Zuweisungen, Mieten und Gebühren in 
Höhe von 3,3 Mio. € und rund 212.000 € an Konzessionsabgaben und 
Gewinnanteilen.

Bei den Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt für das Jahr 2023 in 
Höhe von 7,6 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben für 
Personal mit rund 3,1 Mio. €, Umlagen für Schul-, Kreis- und für Ge-
werbesteuer in Höhe von rund 2 Mio. €, allgemeine Betriebsaufwen-
dungen in Höhe von knapp 2 Mio. €.

Mit der Aufstellung der Haushaltsplanung 2023 wurden zunächst prio-
ritär für die begonnenen Investitionen neue Haushaltsansätze gebildet 
und Neumaßnahmen im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Ei-
genmittel eingestellt. Im Wesentlichen handelt es sich um Investitions-
maßnahmen in den Bereichen 
 – EDV & Software
 – Brandschutz (Beschaffung Einsatzfahrzeuge Feuerwehr, Anbau an 
das Gerätehaus in Kahmer, Errichtung und Sanierung von Lösch-
wasserentnahmestellen, Erneuerung von Sirenenanlagen)

 – schwerpunktmäßig die Sanierung der Turnhalle Teichwolframsdorf
 – Fortführung der Baumaßnahme an der Kita Mohlsdorf, die Außen-
anlagengestaltung, die Sanierung bzw. Neugestaltung des Parkplat-
zes mit 25 Stellplätzen

 – das Aufstellen eines neuen Spielgerätes in Großkundorf
 – Heizungssanierungsmaßnahmen und Dachreparaturen an der Kita 
Teichwolframsdorf

 – Beauftragung von Planungsleistungen für erforderliche Sanierungs-
maßnahmen an der Turnhalle in Reudnitz

 – Neugestaltung des Spiel- und Außenbereiches an der Kita Teich-
wolframsdorf

 – Planungskosten für den Rad-Gehweg zwischen Mohlsdorf und 
Greiz an der L1086

 – Planungskosten für den Ausbau der L1085 (1. BA) in der Ortslage 
Teichwolframsdorf

 – Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich Kleinreinsdorf
 – Einbau neuer Elektrik im Kulturhaus Waltersdorf
 – Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Bauhof

Aufgrund einer großzügigen Erbschaft Ende des Jahres 2022 in Höhe 
von 200.000 €, wo die Gemeinde in einem Testament als Erbe aufge-
führt ist, konnte zum 31.12.2022 ein Rücklagenbestand in Höhe von 
rund 716.000 € verzeichnet werden. Für den Haushaltsausgleich in 
diesem Jahr mussten 652.000 € aus der Rücklage entnommen wer-
den. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 01.01.2023 rund 
974.000 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 199 € pro Ein-
wohner bedeutet. Im Haushaltsplan 2023 sind im Verwaltungshaushalt 
Ausgaben für freiwillige Leistungen von rund 240.000 € eingestellt.

Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2026
Die „Wunschliste“ von Investitionsmaßnahmen ist lang, aber auch 
eine Gemeinde muss abwägen, welche Maßnahmen unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach einer Rang- 
und Reihenfolge durchgeführt werden müssen bzw. sollten. Den aus-
führlichen Vorbericht zum Haushalt 2023 und der Investitionsplanung 
finden sie auf der gemeindlichen Internetseite unter www.mohlsdorf-
teichwolframsdorf.de/verwaltung/satzungsrecht

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
(Landkreis Greiz) für das Haushaltjahr 2023

I. Haushaltssatzung
Auf der Grundlage der §§ 19 und 55 der Thüringer Kommunalordnung 
erlässt die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf folgende Haus-
haltssatzung:

§  1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
7.594.260,00 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
2.002.290,00 €
ab.
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§  2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§  3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird auf 0 € festgesetzt.

§  4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  313 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 412 v.H.

2.Gewerbesteuer 395 v.H.

§  5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§  6
Der Stellenplan für das Jahr 2023 wird mit der Anlage festgesetzt.

§  7
Die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Aufgaben nach § 45a ThürKO 
werden für die Ortschaften Mohlsdorf und Teichwolframsdorf in Höhe 
von 1,50 € je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des jewei-
ligen Haushaltsvorvorjahres festgesetzt.

§  8
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Mohlsdorf- Teichwolframsdorf, 08.05.2023
Pampel, Bürgermeisterin - Siegel -

II.
Mit Beschluss Nr. 269 – 022/2023 vom 18.04.2023 hat der Gemeinderat 
die Haushaltssatzung und den Haushaltplan der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf für das Haushaltjahr 2023 beschlossen. Das Land-
ratsamt Greiz hat mit Schreiben vom 21.04.2023, AZ:15-2023/0276 die 
Zustimmung zur vorzeitigen öffentlichen Bekanntmachung erteilt.

III.
Die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltplan liegt in der Zeit vom 
22.05.2023 bis 05.06.2023 zu den allgemeinen Dienstzeiten in der Ge-
meinde Mohlsdorf- Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 06, 07987 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Kämmerei – Zimmer 11, öffentlich aus.
Am gleichen Ort, ebenfalls zu den Sprechzeiten, besteht gemäß § 57 
Abs. 3 Satz 3 Thüringer Kommunalordnung die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme des Haushaltplanes bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über die Jahresrechnung des Haushaltjahres 2023.

Mohlsdorf- Teichwolframsdorf, den 08.05.2023
Pampel, Bürgermeisterin


